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Verordnung
über die Stiftung eines „Heinrich-Heine-Preises“. 

Vom 17. Februar 1956

§ 1
Aus Anlaß des 100. Todestages des großen deutschen 

Dichters und Patrioten Heinrich Heine am 17. Februar 
1956 wird ein

„Heinrich-Heine- Preis“
gestiftet.

§ 2
Der „Heinrich-Heine-Preis“ kann verliehen werden für
a) lyrische Werke,
b) Werke der literarischen Publizistik,

die, das Erbe Heinrich Heines wahrend, ein würdiger 
Beitrag für die Entwicklung der sozialistischen deut
schen Nationalliteratur sind.

§ 3
Der Zweck der Auszeichnung, die Rechte und 

Pflichten der Ausgezeichneten sowie die Einzelheiten 
der Verleihung werden durch das Statut (s. Anlage) 
geregelt.

§ 4
Diese Verordnung tritt am 17. Februar 1956 in Kraft. 
Berlin, den 17. Februar 1956

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

Ministerium für Kultur
S t o p h  I .  V . :  A b u s c h

Stellvertreter des Vorsitzenden Stellvertreter des Ministers 
des Ministerrates

Anlage

zu vorstehender Verordnung 

Statut
des „Heinrieh-Heine-Preises“

Auf Grund des § 2 des Gesetzes vom 21. April 1954 
über die Würdigung hervorragender Leistungen durch 
Verleihung staatlicher Auszeichnungen (GBl. S. 445) 
wird für den „Heinrich-Heine-Preis“ folgendes Statut 
erlassen:

§ 1
(1) Der „Heinrich-Heine-Preis“ ist eine staatliche 

Auszeichnung der Deutschen Demokratischen Republik.

(2) Der Ausgezeichnete führt die Bezeichnung „Trägei 
des Heinrich-Heine-Preises“.

§ 2
Der „Heinrich-Heine-Preis" wird verliehen für
a) lyrische Werke,
b) Werke der literarischen Publizistik,

die, das Erbe Heinrich Heines wahrend, ein würdiger 
Beitrag für die Entwicklung der sozialistischen deut-» 
sehen Nationalliteratur sind.


